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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
Raaf Industriedienstleistungen  

§ 1 Geltungsbereich / Allgemeines 
1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Raaf 
Industriedienstleistungen erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Bedingungen. Diese gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware / Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 
Käufers und dem Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
1.2 Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur 
wirksam, wenn diese ausdrücklich durch uns schriftlich 
bestätigt werden. 
1.3 Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne 
des § 310 Abs. 1 BGB. Diese AGB gelten auch für alle 
zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um 
Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
 
§ 2 Angebot / Vertragsschluss 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt. 
2.2 An Zeichnungen, Mustern, Abbildungen, Plänen, 
Kalkulationen und Berechnungen, Produktbeschreibungen 
und sonstigen physischen und/oder elektronischen 
Unterlagen bzw. Informationen behält sich Raaf 
Industriedienstleistungen Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Unterlagen sind ausschließlich für die vertragliche 
Leistung zu verwenden und dürfen ohne die ausdrückliche 
vorherige schriftliche Zustimmung durch uns Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. 
2.3 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und/oder 
sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben 
sind nicht als Beschaffenheitsgarantien zu verstehen. 
2.4 Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche 
Auftragsbestätigung zustande. Ergeht keine 
Auftragsbestätigung, kommt ein Liefervertrag (auf den diese 
Verkaufs- und Lieferbedingungen anzuwenden sind) durch 
die Bereitstellung der Ware/Dienstleistung zustande. 
 
§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen 
3.1 Soweit die Parteien im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart haben, verstehen sich die Preise zuzüglich Fracht- 
und Verpackungskosten, sowie der zum Zeitpunkt der 
Rechnungsstellung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert 
berechnet. 
3.2 Rechnungen sind nach Rechnungsstellung sofort fällig 
und innerhalb von 14 Tagen Rechnungsdatum ohne jeden 
Abzug zu bezahlen. Unbeschadet dessen sind wir jederzeit 
dazu berechtigt, ohne Angaben von Gründen eine Lieferung 
von einer Zug-um-Zug-Zahlung abhängig zu machen. 
3.3 Mit Ablauf der in Absatz 3.2 genannten Zahlungsfrist 
kommt der Käufer in Verzug. Kommt der Käufer in 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die sich aus § 288 BGB 
ergebenden Rechte geltend zu machen. Der Anspruch auf 
den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt 
unberührt. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen. 
3.4 Sämtliche Zahlungen haben in Euro zu erfolgen. 

 3.5 Der Käufer ist zur Aufrechnung sowie zur 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten nur 
berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 
 
§ 4. Zurückbehaltungsrecht 
Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur dann geltend 
machen, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
5.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns 
gegen den Besteller jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die 
gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im Fall des 
vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers, insbesondere 
des Zahlungsverzuges, haben wir nach vorheriger 
Fristsetzung das Recht, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, 
stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfänden wir die 
Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind 
berechtigt, die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu 
verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die 
Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns 
vom Besteller geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 
5.2 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware 
ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder 
zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind 
unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden 
Forderungen tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber 
in vollem Umfang an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an. Wir ermächtigen den Besteller widerruflich, die an 
uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung in 
eigenem Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann 
jederzeit widerrufen werden, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
5.3 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware 
durch den Besteller wird in jedem Fall für uns vorgenommen. 
Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der 
Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im 
Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende neue Sache gilt das Gleiche, wie für die 
Vorbehaltsware. Im Fall der untrennbaren Vermischung der 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen 
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag 
inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten 
Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des 
Bestellers infolge der Vermischung als Hauptsache 
anzusehen, sind der Besteller und wir uns einig, dass der 
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum an diesen Sachen 
überträgt. Die Übertragung nehmen wir hiermit an. Unser so 
entstandenes Allein- oder Miteigentum an einer Sache 
verwahrt der Besteller für uns. 
 
 



Seite 2 von 3 
 

5.4 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, 
insbesondere Pfändungen, wird der Besteller auf unser 
Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, 
damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der 
Besteller. 
5.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers insoweit frei zu geben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der 
frei zu gebenden Sicherheiten obliegt dabei uns. 
 
§ 6 Versand 
6.1 Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart, erfolgt die 
Lieferung der Ware "ab Werk Neckargerach". Die Gefahr geht 
auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder 
zwecks Versendung das Werk verlassen hat; dies gilt auch 
dann, wenn wir den Transport mit eigenen Kräften besorgen.  
6.2 Die Rücknahme von Material und/oder Produkten aus 
unseren Lieferungen ist ausgeschlossen 
 
§ 7 Lieferungen / Lieferzeit 
7.1 Der Beginn der von uns genannten Lieferzeit setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Hierzu zählt 
insbesondere die Zuleitung aller für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Unterlagen vom Besteller an uns. 
Wir behalten uns die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
vor. 
7.2 Die von uns genannten Termine und Fristen sind 
unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wurde. Beschaffungsrisiken werden von 
uns grundsätzlich nicht übernommen. 
7.3 Lieferungs- und Leistungsverzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die 
Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. 
B. Streik, Aussperrung, extreme Witterungsverhältnisse 
etc.), ermächtigen uns, die Lieferungen bzw. Leistungen um 
die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben. Entsprechendes gilt, wenn die 
vorstehenden Hindernisse bei unseren Lieferanten oder 
deren Unterlieferanten eingetreten sind. 
7.4 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleiben 
vorbehalten. 
7.5 Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so hat der Käufer 
innerhalb angemessener Frist abzurufen. 
7.6 Haben wir eine fällige Leistung nicht vertragsgemäß 
ausgeführt, kann der Käufer vom Vertrag nicht zurücktreten, 
keinen Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen 
und keinen Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, 
soweit unsere Pflichtverletzung unerheblich ist. 
7.7 Im Falle des Annahmeverzuges seitens des Käufers bzw. 
im Falle der Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten des 
Käufers sind wir berechtigt, die uns zustehenden 
gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen. Die Gefahr des 
zufälligen Untergangs und/oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache geht spätestens zu dem 
Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in 
Annahmeverzug gerät. 
7.8 Wir geraten nur durch eine Mahnung in Verzug, soweit 
sich aus dem Gesetz oder dem Vertrag nichts anderes ergibt. 
Mahnungen und Fristsetzungen des Käufers bedürfen zur 
Wirksamkeit der Schriftform. 
 

7.9 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Wir sind zur 
Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt. 
7.10 Wurde die Leistung bereits teilweise bewirkt, kann der 
Käufer Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur 
verlangen, soweit sein Interesse an der gesamten Leistung es 
erfordert. Ein Rücktritt vom ganzen Vertrag ist in diesem Fall 
nur möglich, soweit der Käufer an einer Teilleistung 
nachweislich kein Interesse hat. 
7.11 Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in 
Verzug, so ist die Schadensersatzhaftung im Fall einfacher 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorbezeichnete 
Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit der Verzug darauf 
beruht, dass wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt haben. In diesen Fällen ist unsere Haftung nach 
Maßgabe nachstehender Ziff. 3.13 auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall einer von uns 
zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung haften wir 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Weitergehende 
Entschädigungsansprüche des Käufers sind in allen Fällen 
verspäteter Lieferungen, auch nach Ablauf einer uns etwa 
gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit 
in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und 
für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung 
der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht 
verbunden. 
7.12 Kommen wir in Verzug, kann der Käufer im Fall einfacher 
Fahrlässigkeit unbeschadet der Haftungsbegrenzung gemäß 
vorstehender Ziff. 3.12 insgesamt max. 10 % des Preises für 
den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte. 
 
§ 8 Rücktrittsvorbehalt 
8.1 Im Falle des Zahlungsverzugs des Käufers sowie des 
Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Käufers sind wir berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
bereits gelieferte Ware heraus zu verlangen. 
8.2 Wir sind ferner zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
wenn höhere Gewalt, Streiks oder Naturkatastrophen oder 
das Ausbleiben, die nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch einen Vorlieferanten die Lieferung 
wesentlich erschwert oder unmöglich macht und dieses von 
uns nicht zu vertretende Hindernis nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist. 
 
§ 9 Gewährleistung / Schadenersatz / Haftung 
9.1 Es wird keine Gewähr übernommen für eine 
vertragsübliche Abnutzung, eine ungeeignete oder 
unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung, 
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer 
oder von ihm beauftragte Dritte, nicht ordnungsgemäße 
Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, sofern diese nicht von 
uns zu vertreten sind. 
9.2 Der Käufer hat uns Gelegenheit zur Prüfung der 
Beanstandung zu geben, insbesondere beschädigte Ware 
und ihre Verpackung sind zur Inspektion zur Verfügung zu 
stellen. 
9.3 Soweit ein Mangel der Sache vorliegt, sind wir zur 
Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur 
Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der 
mangelhaften Sache noch den erneuten Einbau, wenn wir 
ursprünglich nicht zum Einbau der Sache vertraglich 
verpflichtet waren. 
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9.4 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne unsere 
Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte 
ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch 
unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall 
aber hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 
9.5 Wenn eine Nachbesserung oder Ersatzlieferung nicht 
möglich ist oder verweigert wird oder aus sonstigen von uns 
zu vertretenden Gründen innerhalb einer vom Käufer 
bestimmten angemessenen Frist nicht erfolgt oder 
fehlschlägt, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung 
bedarf es in den Fällen nicht, in denen diese nach dem 
Gesetz nicht erforderlich ist. 
9.6 Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere 
auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines 
sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens - 
einschließlich Begleit- und Folgeschadens oder 
entgangenem Gewinn, gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund - sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn 

a. wir Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für deren Abwesenheit oder 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. 
 
b. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
durch uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten durch uns oder diese 
Personen beruht. Als wesentliche Vertragspflichten sind 
solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und 
Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der Verkäuferin 
jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
 
c. eine schuldhafte Pflichtverletzung durch uns oder 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu 
einem Körper- oder Gesundheitsschaden geführt hat. 
 
d. nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. 
 

9.7 Die Bestimmungen gemäß dem vorstehenden Absatz 
gelten entsprechend für direkte Ansprüche des Käufers 
gegen die gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
unseres Unternehmens. 
 
§ 10. Anwendungstechnische Beratung 
10.1 Anwendungstechnische Beratung geben wir nach 
bestem Wissen aufgrund unserer Erkenntnisse und 
Erfahrungen, ohne jedoch hierzu verpflichtet zu sein. Alle 
Angaben und Auskünfte, Übereignungen und Anwendungen 
bewahren und befreien den Käufer nicht von eigenen 
Prüfungsversuchen auf die Eignung der Produkte für die 
beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Derartige Auskünfte 
sind unverbindlich und begründen grundsätzlich kein 
vertragliches Rechtsverhältnis und keine 
Nebenverpflichtungen aus dem Liefervertrag, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Für 
derartige Ausnahmefälle gilt nachstehende Ziff. 10.2. 
 

10.2 Für anwendungstechnische Beratung haften wir nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir nur dann, soweit wir eine 
vertragswesentliche Pflicht verletzen. Soweit wir keine 
vorsätzliche Vertragsverletzung begehen, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
§ 11 Verjährung 
11.1 Für die Verjährung der Ansprüche aus Sach- und 
Rechtsmängeln gilt § 438 BGB. Abweichend von § 438 Abs. 1 
Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab 
Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 
Verjährung mit der Abnahme. 
11.2 Alle sonstigen Ansprüche, insbesondere solche, die 
gemäß § 8.6 von dem Haftungsausschluss ausgenommen 
sind, verjähren entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 
 
§ 12 Datenschutz 
12.1 Personenbezogene Daten werden von uns 
ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzrechts, insbesondere des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), erhoben, verarbeitet 
und gespeichert. 
 
§ 13 Erfüllungsort / Gerichtsstand / anwendbares Recht / 
Sprache / Sonstiges 
13.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde, ist der Geschäftssitz der Raaf 
Industriedienstleistungen Erfüllungsort. 
13.2 Ausschließlicher - auch internationaler - Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten aus der Lieferbeziehung ist das 
für den Sitz der der Raaf Industriedienstleistungen 
zuständige Gericht. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller 
auch an seinem Wohnsitz / oder Geschäftssitz zu verklagen. 
13.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als 
vereinbart. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 
13.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise nichtig 
oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen unberührt.  
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